
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/12/19 2005/15/0127
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

BAO §26 Abs1;

EStG 1988 §1 Abs2;

FrG 1997 §7 Abs1;

Rechtssatz

Es ist o ensichtlich, dass mit einem inländischen Wohnsitz oder der unbeschränkten Steuerp icht nicht schon die

Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel iSd § 7 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 erfüllt sind.
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